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A. Einführung

Anders als sein Vorläufer in der Weimarer Republik ist das Bundesverfassungs-
gericht nicht nur Staatsgerichtshof, sondern auch ein Bürgergericht. Die Aufnah-
me der Verfassungsbeschwerde in das Bundesverfassungsgerichtsgesetz und ihre 
Verankerung im Grundgesetz tragen zum institutionellen Vertrauen in das Bun-
desverfassungsgericht bei und gereichen dem von der Paulskirchenverfassung 
hinterlassenen Erbe zu Ehre. Nicht weniger als die „Krönung der rechtsstaatli-
chen Idee“1 bedeutete die Verfassungsbeschwerde für Bundesverfassungsrichter 
Konrad Zweigert.

Gleichwohl fand sich das jedermann zugängliche Bundesverfassungsgericht 
von Beginn an im Widerstreit mit faktischen Zwängen. Diese offenbaren sich 
nicht zuletzt darin, dass einer Verfahrensflut von jährlich rund 6.000 Verfas-
sungsbeschwerden nur sechzehn Bundesverfassungsrichter gegenüberstehen (le-
diglich in den ersten Jahren des Gerichts waren es deren vierundzwanzig). Von 
ihnen verlangt das (Grund-)Gesetz die persönliche und rechtskonforme Kennt-
nisnahme, Prüfung und Entscheidung jeder Verfassungsbeschwerde; die vier 
wissenschaftlichen Mitarbeiter, auf die jeder Bundesverfassungsrichter zurück-
greifen kann, dürfen ihnen von Rechts wegen nur assistieren.

Die nunmehr über 65 Jahre andauernde, nicht nachlassende2 Wellenschlag an 
Eingaben – bis Ende 2017 wurden über die Jahre nicht weniger als 224.221 Ver-
fassungsbeschwerden beim Bundesverfassungsgericht anhängig gemacht3 – ist 
rechtspolitisch nicht folgenlos geblieben. Dabei eignet den mit Blick auf die Ver-
fassungsbeschwerde vollzogenen Gesetzesnovellen die Gemeinsamkeit, die vom 
Beschwerdeführer auf dem Weg zur Sachentscheidung zu überwindenden Hür-

1 K. Zweigert, Die Verfassungsbeschwerde, in: JZ 1952, S.  321 (321).
2 Ihren – wie anzunehmen ist, vorläufigen – Höhepunkt erreichte die Zahl der jährlichen 

Verfahrenseingänge 2014; gefolgt von einer nur im Vergleich zum Vorjahr deutlichen Reduk
tion 2015 (Jahresstatistik des Bundesverfassungsgerichts 2017, http://www.bundesverfas 
sungsgericht.de/SharedDocs/Downloads/DE/Statistik/ statistik_2017.pdf?__blob=publication 
File&v=1 [15.6.2018], S.  4). Dieser Rückgang (auf ein noch immer hohes Niveau) trug offen-
bar dazu bei, dass es dem Bundesverfassungsgericht 2015 und 2016 gelang, mehr Verfahren zu 
erledigen, als neu eingingen (ebda., S.  13). 

3 Jahresstatistik (Fn.  2), S.  7 (von 232.089 Verfahrenseingängen insgesamt).



2 A. Einführung

den erhöht, die Rechtsprechung von den Senaten auf die (zunächst „Dreieraus-
schüsse“ genannten) Kammern verlagert4 und dem Bundesverfassungsgericht 
die Erledigung der Verfassungsbeschwerden erleichtert zu haben.

Eine Erleichterung formeller Art bewirkt der 1993 eingefügte §  93d Abs.  1 
S.  3 BVerfGG. Er normiert: „Die Ablehnung der Annahme der Verfassungsbe-
schwerde bedarf keiner Begründung.“ Warum wählt die vorliegende Untersu-
chung die Auseinandersetzung mit diesem Rechtssatz?

I. Praktische Relevanz des Untersuchungsgegenstands

Zum einen ist es die – nur selten gebührend herausgestellte – überragende prak-
tische Bedeutung dieser Norm, die zu einer Untersuchung herausfordert. Einer 
der bekanntesten anwaltlichen Vertreter von Verfassungsbeschwerden und lang-
jährigen Kommentatoren des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes, Rüdiger Zuck, 
bringt diese in der Sentenz auf den Punkt, das Bundesverfassungsgericht wäre 
ohne §  93d Abs.  1 S.  3 BVerfGG nicht arbeitsfähig5. 

Die Richtigkeit dieser Vermutung können die Jahresstatistiken des Bundesver-
fassungsgerichts zwar nicht be, jedenfalls aber nahelegen: Im Jahr 2017 erledig-
te das Bundesverfassungsgericht 5.456 Verfassungsbeschwerden6, wobei die 
Kammern 5.268 Nichtannahmeentscheidungen trafen7. Mit einer Nichtannahme-
entscheidung wird die Verfassungsbeschwerde erledigt, ohne dass ein Spruch-
körper des Bundesverfassungsgerichts in eine mehr als summarisch-inzidente 
Sachprüfung des Beschwerdevorbringens einträte. In 4.372 Fällen verzichteten 
die Kammern des Bundesverfassungsgerichts gemäß §  93d Abs.  1 S.  3 BVerfGG 
darauf, dem Beschwerdeführer die Gründe für die Nichtannahmeentscheidung 
mitzuteilen8. Dies entspricht einem Anteil von 80  % an den 2017 erledigten Ver-
fassungsbeschwerden respektive 83  % an den 2017 ergangenen Nichtannahme-
entscheidungen.

Mit anderen Worten führte 2017 nur die Verfassungsbeschwerde jedes achten 
Beschwerdeführers zu einer mit Gründen versehenen Entscheidung, wohingegen 

4 Zur Illustration: Von 2008–2017 wurden nur 117 Verfassungsbeschwerden von einem der 
beiden Senate, im selben Zeitraum jedoch 56.710 Verfassungsbeschwerden von den Kammern 
entschieden (Jahresstatistik [Fn.  2], S.  9; wobei Entscheidung nicht notwendigerweise Sach-, 
sondern in aller Regel Nichtannahmeentscheidung bedeutet).

5 R. Zuck, Rechtsstaatswidrige Begründungsmängel in der Rechtsprechung des BGH, in: 
NJW 2008, S.  479 (481).

6 Jahresstatistik (Fn.  2), S.  19.
7 Jahresstatistik (Fn.  2), S.  18 (einschließlich Ablehnungen von einstweiligen Anordnun-

gen). Die beiden Senate zusammen trafen keine Nichtannahmeentscheidung (ebda., S.  19).
8 Jahresstatistik (Fn.  2), S.  18.
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die überwältigende Mehrheit der Beschwerdeführer eine Ablehnung ihrer Ver-
fassungsbeschwerde hinnehmen musste, ohne dass ihr die dafür ausschlaggeben-
den Gründe mitgeteilt worden wären. Bemerkenswert erscheint des Weiteren, 
dass von den 878 Verfassungsbeschwerden, deren Nichtannahme das Bundes-
verfassungsgericht 2017 mit Gründen versah, wiederum nur 274 eine ausführli-
che Begründung enthielten. Bei den übrigen 604 Verfassungsbeschwerden oder 
69  % der mit Gründen versehenen Nichtannahmeentscheidungen erschöpfen 
sich die mitgeteilten Entscheidungsgründe in einer sogenannten Tenorbegrün-
dung. Dabei besteht die Begründung lediglich aus einem Hinweiseinschub – 
etwa dem, dass die Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung angenom-
men wurde, weil sie (gegebenenfalls mit einem Zusatz, etwa „mangels Rechts-
wegerschöpfung“) unzulässig sei, und die Kammer im Übrigen gemäß §  93d 
Abs.  1 S.  3 BVerfGG von einer Begründung absehe. Nimmt man diese Fälle 
hinzu, kam es 2017 in 4.976 von 5.250 Nichtannahmeentscheidungen oder 95  % 
der Nichtannahmeentscheidungen respektive 91  % aller erledigten Verfassungs-
beschwerden zu einer Anwendung des §  93d Abs.  1 S.  3 BVerfGG. Damit erhal-
ten neun von zehn Beschwerdeführer für die Nichtannahme ihrer Verfassungsbe-
schwerde keine Erklärung im engeren Sinne.

Nach den wiedergegebenen Eckdaten, die durchaus repräsentativ für die Jahre 
seit der Reform des Annahmeverfahrens von 1993 sind, ist festzuhalten, dass 
§  93d Abs.  1 S.  3 BVerfGG neben §  93a Abs.  2 BVerfGG die zentrale Regelung 
des Annahmeverfahrens, ja des Verfahrens der Verfassungsbeschwerde insge-
samt bildet. Einen Überblick über die wachsende Bedeutung der begründungslo-
sen Nichtannahmeentscheidung in den letzten Jahren vermittelt die folgende 
Tabelle9.

Jahr Eingegangene 
Verfassungs-
beschwerden

Erledigte 
Verfassungs-
beschwerden

Nichtannahme-
entscheidungen 
der Kammern10

Davon ohne Begründung / 
mit Tenorbegründung11

2006 5.918 5.985 5.754 3.255 (57  %) / 947 (16  %)
2007 6.005 6.175 5.860 3.339 (57  %) / 1.121 (19  %)
2008 6.245 6.090 5.717 3.569 (62  %) / 1.132 (20  %)
2009 6.308 6.051 5.809 3.733 (64  %) / 1.294 (22  %)
2010 6.251 6.158 5.929 3.864 (65  %) / 1.471 (25  %)

9 Das der Tabelle zugrunde gelegte Zahlenmaterial ist den Jahresstatistiken des Bundesver-
fassungsgerichts 2006–2016, www.bundesverfassungsgericht.de/DE/Verfahren/Jahresstatisti 
ken/Archiv/Archiv.html (15.6.2018), sowie mit Blick auf die Zahlen für das Jahr 2017 der 
Jahresstatistik (Fn.  2) entnommen.

10 Einschließlich Ablehnungen einstweiliger Anordnungen.
11 Einschließlich Ablehnungen einstweiliger Anordnungen.
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Jahr Eingegangene 
Verfassungs-
beschwerden

Erledigte 
Verfassungs-
beschwerden

Nichtannahme-
entscheidungen 
der Kammern10

Davon ohne Begründung / 
mit Tenorbegründung11

2011 6.036 5.914 5.616 3.747 (67  %) / 1.402 (25  %)
2012 5.818 5.462 5.158 3.709 (72  %) / 1.161 (23  %)
2013 6.477 6.369 6.007 4.701 (78  %) / 1.061 (18  %)
2014 6.606 6.400 6.062 4.729 (78  %) / 1.116 (18  %)
2015 5.739 5.971 5.660 4.762 (84  %) / 650 (11  %)
2016 5.610 5.986 5.692 4.834 (85  %) / 607 (11  %)
2017 5.784 5.456 5.250 4.372 (83  %) / 604 (12 %)

Die Statistik zeigt zunächst, dass das Bundesverfassungsgericht in den Jahren 
2008 bis 2014 weniger Verfassungsbeschwerden erledigen konnte, als es Neu-
eingänge verzeichnete. Eine mögliche Erklärung für den nahezu kontinuierlich 
ansteigenden Anteil der begründungslosen Nichtannahmeentscheidungen ist da-
mit der von den Neueingängen auf das Bundesverfassungsgericht ausgeübte Er-
ledigungsdruck. Umgekehrt lässt sich allerdings nicht die These erhärten, dass 
die Steigerung des Anteils begründungsloser Nichtannahmeentscheidungen den 
Ausschlag für den 2015 und 2016 erzielten Überschuss der erledigten Verfas-
sungsbeschwerden im Vergleich zu den Neueingängen gab. Vielmehr blieb die 
Zahl der erledigten Verfassungsbeschwerden konstant, während die Neueingän-
ge um 13  % zurückgingen.

Auch eine Korrelation der Zahl begründungsloser Nichtannahmeentscheidun-
gen mit der Zahl der Verfahrenseingänge ist nicht zu erkennen. Der Spitzenwert 
von 6.606 eingegangen Verfassungsbeschwerden aus dem Jahr 2014 bedeutet im 
Vergleich zum Jahr 2006 eine zwischenzeitliche Steigerung der Eingänge um 
12  %. Gleichzeitig nehmen die begründungslosen Nichtannahmeentscheidungen 
ebenfalls – wenn auch überproportional – um 45  % zu. Ihre Zahl steigt allerdings 
auch dann weiter an, als die Zahl der Neueingänge unter das Ausgangsniveau von 
2006 absinkt. Zwar gehen die Nichtannahmebeschlüsse mit Tenorbegründung 
2017 um 46  % im Vergleich zu 2014 zurück, was dazu beiträgt, dass die Anzahl 
der ausführlich begründeten Entscheidungen 2017 um 21  % höher liegt als 2014. 
Insgesamt kann dies jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Anteil der 
mit „vollständigen“ Gründen versehenen Beschlüsse an allen Nichtannahmeent-
scheidungen 2017 mit 5  % erheblich geringer lag als 2006, als die Kammern noch 
über ein Viertel der ergangenen Nichtannahmebeschlüsse mit ausführlichen 
Gründen versahen (27  %). Die wachsende Inanspruchnahme des §  93d Abs.  1 
S.  3 BVerfGG durch das Bundesverfassungsgericht unterstreicht damit neben der 
praktischen Bedeutung der Fragestellung auch ihre ungebrochene Aktualität.
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II. Kontroverse um den Untersuchungsgegenstand

Die praktische Relevanz einer Norm bildet für sich genommen ein starkes, je-
doch noch kein hinreichendes Kriterium für ihre Tauglichkeit als Gegenstand 
einer rechtswissenschaftlichen Untersuchung. Hinzukommen muss, dass ihr Re-
gelungsgehalt ein juristisches Problem aufwirft – sei es durch die Neuartigkeit 
oder Komplexität des Regelungsgehalts oder das von diesem ausgehende Poten-
tial eines Konflikts mit übergeordneten Rechtssätzen. Ein Indikator dafür ist wie-
derum, dass eine Norm im rechtswissenschaftlichen Schrifttum auf wiederholte, 
nicht nur rechtspolitisch, sondern zumindest auch verfassungsrechtlich begrün-
dete Bedenken trifft.

Beides ist bei §  93d Abs.  1 S.  3 BVerfGG der Fall. So hielten Klaus Stern und 
Lücke schon die Vorgängerregelung des §  93d Abs.  1 S.  3 BVerfGG für nicht 
verfassungskonform12. Kischel kommt in seiner Monographie „Die Begrün-
dung – zur Erläuterung staatlicher Entscheidungen gegenüber dem Bürger“ hin-
sichtlich §  93d Abs.  1 S.  3 BVerfGG zum selben Ergebnis13, nachdem bereits im 
Zuge der Einführung der Norm kritische Stimmen zu vernehmen waren14. 
 Karsten  Adler schließt sich Kischels Ergebnis an15. Zuck ist von seiner zunächst 
vertretenen Auffassung, §  93d Abs.  1 S.  3 BVerfGG sei verfassungswidrig16, 
wieder abgerückt, hält die Regelung allerdings für einen Verstoß gegen die Eu-
ropäische Konvention für Menschenrechte in Form des Menschenrechts auf ein 
faires Verfahren17. In der jüngsten Betrachtung nimmt Carsten Bäcker den Ver-
stoß gegen eine wohlgemerkt metarechtliche Begründungspflicht an18. Dezidiert 
für verfassungsgemäß halten die Norm demgegenüber unter anderem Graßhof19, 

12 K. Stern, in: W. Kahl/C. Waldhoff/C. Walter (Hrsg.), Bonner Kommentar zum Grundge-
setz, Art.  94 (1965), Rn.  122, 125; J. Lücke, Begründungszwang und Verfassung, 1987, S.  204.

13 U. Kischel, Die Begründung, 2003, S.  208.
14 C. Pestalozza, Änderung des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes, in: DWiR 1992, S.  426 

(431); H. Kroitzsch, Wegfall der Begründungspflicht – Wandel der Staatsform der Bundesrepu-
blik, in: NJW 1994, S.  1032 (1036); E. Schneider, Rechtsstaat ohne Begründungszwang?, in: 
ZIP 1996, S.  487; E. Klein, Konzentration durch Entlastung? Das Fünfte Gesetz zur Änderung 
des Gesetzes über das Bundesverfassungsgericht, in: NJW 1993, S.  2073 (2075).

15 K. Adler, Alle Macht den Kammern?, 2013, S.  65.
16 R. Zuck, Der Zugang zum BVerfG: Was lässt das 5. Änderungsgesetz zum Gesetz über 

das BVerfG von der Verfassungsbeschwerde noch übrig?, in: NJW 1993, S.  2641 (2646); 
H. Lechner/ders., Bundesverfassungsgerichtsgesetz, 4.  Aufl. 1996, §  93d Rn.  7.

17 H. Lechner/R. Zuck, Bundesverfassungsgerichtsgesetz, 7.  Aufl. 2015, §  93d Rn.  7.
18 C. Bäcker, Nichtbegründetes Nichtannehmen – §  93d Abs.  1 S.  3 BVerfGG als verfas-

sungsprozessualer Irrweg, in: RW 5 (2014), S.  481–500.
19 K. Graßhof, in: T. Maunz/B. SchmidtBleibtreu/F. Klein/H. Bethge (Hrsg.), Bundesver-

fassungsgerichtsgesetz, Bd.  2, §  93d (2001), Rn.  8 ff.
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Barley20 und Lenz/Hansel21 (es ist davon auszugehen, dass eine schweigende 
Mehrheit derer, die die Verfassungsmäßigkeit des §  93d Abs.  1 S.  3 BVerfGG 
nicht thematisieren22, die Norm ebenfalls für verfassungsgemäß hält, ohne dies 
explizit zu artikulieren). Treffen die verfassungsrechtlichen Bedenken allerdings 
zu, erschiene dies in Anbetracht der Vitalfunktion des §  93d Abs.  1 S.  3  BVerfGG 
für die Verfassungsbeschwerde im Allgemeinen und das Annahmeverfahren im 
Besonderen prekär.

III. Behandlungsdefizit des Untersuchungsgegenstands

Zudem ist die Behandlungsdichte mit Blick auf den gewählten Untersuchungs-
gegenstand – anders als die große literarische Fülle auf dem Gebiet des Verfas-
sungsprozessrechts nahelegt – bestenfalls als fragmentarisch zu bezeichnen. 
Eine Monographie zur in §  93d Abs.  1 S.  3 BVerfGG vorgesehenen Möglichkeit 
zum Verzicht auf die Angabe von Gründen für die Nichtannahmeentscheidung 
existiert bisher nicht. Dies muss insbesondere in Anbetracht der jährlich tausend-
fachen Anwendung der Norm überraschen. Während die Frage nach einem ver-
fassungsrechtlichen Begründungzwang bereits den Gegenstand monographi-
scher Untersuchungen bildete23 und das Annahmeverfahren der Verfassungsbe-
schwerde über die insoweit reichhaltige Lehr- und Kommentarliteratur hinaus 
zuletzt wieder in den Blickpunkt rechtswissenschaftlichen Interesses rückte24, 
kann vergleichbares in Bezug auf §  93d Abs.  1 S.  3 BVerfGG nicht behauptet 
werden. Allerdings widmen die Arbeiten von Kischel25 und Lücke26 der von ih-
nen verneinten Frage der Verfassungsmäßigkeit des §  93d Abs.  1 S.  3 BVerfGG 
respektive ihrer Vorgängernorm jeweils eine Ausführung. Dadurch, dass ihr ei-
gentlicher Untersuchungsgegenstand die generellere Frage nach einer Begrün-

20 K. Barley, in: B. Pieroth/P. Silberkuhl (Hrsg.), Die Verfassungsbeschwerde, 2008, §  93d 
Rn.  4.

21 C. Lenz/R. Hansel, Bundesverfassungsgerichtsgesetz, 2.  Aufl. 2015, §  93d Rn.  11.
22 So verzichten namentlich F. Schemmer, in: D. C. Umbach/T. Clemens/F.W. Dollinger 

(Hrsg.), Bundesverfassungsgerichtsgesetz, 2.  Aufl. 2005, §  93d Rn.  6 ff. und W. Schenk, in: C: 
Burkiczak/F.W. Dollinger/F. Schorkopf (Hrsg.), Bundesverfassungsgerichtsgesetz, §  93d 
Rn.  7 ff. sowohl auf eine Wiedergabe der als auch eine Auseinandersetzung mit den vorge-
brachten Zweifeln an der Verfassungsmäßigkeit des §  93d Abs.  1 S.  3 BVerfGG.

23 J. Brüggemann, Die richterliche Begründungspflicht, 1971; Lücke, Begründungszwang 
(Fn.  12); R. Christensen/H. Kudlich, Theorie richterlichen Begründens, 2001; Kischel, Begrün-
dung (Fn.  13).

24 Adler, Macht (Fn.  15); A. Schäfer, Grundrechtsschutz im Annahmeverfahren, 2015.
25 Kischel, Begründung (Fn.  13), S.  208–215.
26 Lücke, Begründungszwang (Fn.  12), S.  202–204.
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dungspflicht für staatliche Entscheidungen überhaupt bildet, konnten beide Au-
toren allerdings nur punktuell auf die zahlreichen Spezifika der Nichtannahme-
entscheidung im Verfassungsbeschwerdeverfahren eingehen. 

Mit Blick auf den fehlenden Sachentscheidungscharakter der Nichtannahme-
entscheidung, ihrer innerstaatlichen Unanfechtbarkeit, ihrem Verhältnis zu 
Art.  19 Abs.  4 GG, ihrer Position im Rechtsweg als der Menschenrechtsbe-
schwerde zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte unmittelbar vorge-
lagerter Rechtsbehelf sowie nicht zuletzt aufgrund ihrer Natur als Rechtsbehelf 
des spezifischen Verfassungsrechts, dem innerstaatlich – vor allem jenseits der 
Rechtssatzverfassungsbeschwerde – andere Rechtsbehelfe vorausgehen (müs-
sen), weist die Nichtannahmeentscheidung allerdings derart viele Besonderhei-
ten auf, dass sich aus einer Antwort auf die Frage nach einem allgemeinen Be-
gründungszwang nicht ohne weiteres die Antwort auf die Frage nach einem Be-
gründungszwang für die Nichtannahmeentscheidung ergibt.

IV. Aktualität des Untersuchungsgegenstands

Aktualität hat das Thema der Untersuchung jüngst in rechtspraktischer und -po-
litischer Hinsicht gewonnen. Vor Abschluss der Dissertation berücksichtigt wer-
den konnte die Umstellung der gerichtlichen Praxis auf das sogenannte Prima- 
vista-Verfahren27. Erst nach Abschluss der vorliegenden Dissertation folgte der 
von der AfD in den Bundestag eingebrachte Antrag auf Wiederherstellung der 
Begründungspflicht. Mit ihrem Gesetzesentwurf vom 5. November 2018 strebt 
sie eine Revision des §  93d Abs.  1 S.  3 BVerfGG an – nicht nur mit Blick auf die 
1993 weggefallene Begründungspflicht, sondern auch im Wege des Vorschlags, 
darüber hinaus eine Veröffentlichungspflicht für Nichtannahmebeschlüsse einzu-
führen28.

Der hiesigen Untersuchung, die einen verfassungs- und konventionsrechtli-
chen Befund zur Diskussion stellen möchte, erschließt die Gesetzesinitiative 
zwar eine (naturgemäß vergängliche) Tagesaktualität, die sich während der An-
fertigung keineswegs andeutete. Für das Ziel der Untersuchung, die Verfassungs- 
und Konventionskonformität der bestehenden Regelung zu klären, ist der gegen-
wärtige Impuls jedoch allenfalls von mittelbarer Relevanz. Zielsetzung der fol-
genden Untersuchung ist es nicht, durch Vornahme einer rechtspolitischen Studie 
über Für und Wider von Novellierungsmöglichkeiten innerhalb politischer Ge-
staltungsräume zu richten, sondern – erstmals in monographischem Format – 

27 Hierzu unten C.I.5 (S.  97 ff.). 
28 BTDrs. 19/5492, S.  5.
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Verfassungs- und Konventionskonformität der bestehenden Regelung zu ver-
messen.

Unter dieser Prämisse kann sich der folgende Überblick über die Gesetzesini-
tiative und den anschließenden Diskussionsverlauf auf Zwecke der Kontextuali-
sierung beschränken. Nachdem der Bundestag die Vorlage der AfD in der 61. 
Sitzung am 8. November 2018 an den Ausschuss für Recht und Verbraucher-
schutz zur federführenden Beratung und an den Ausschuss für Inneres und Hei-
mat zur Mitberatung überwiesen hatte, stieß der Antrag der AfD in der Be schluss-
empfehlung und im Bericht des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz 
ebenso wie in der Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses auf Ableh-
nung29. Der Antrag der AfD, eine öffentliche Anhörung durchzuführen, wurde im 
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz von den übrigen Bundestagsfraktio-
nen ebenfalls verworfen30.

Sowohl der Ausgangsantrag der AfD als auch die Gegenargumente der übri-
gen Fraktionen verdeutlichen die Notwendigkeit einer eingehenden rechtswis-
senschaftlichen Untersuchung des Problems – eine Grundlage, die der aktuellen 
Debatte ersichtlich fehlt. Besonders misslich erscheint, dass weder die Geset zes-
initiative, noch der Ausschussbericht schon den bisher im rechtswissenschaftli-
chen Schrifttum erarbeiteten Kenntnisstand adäquat abbilden. Soweit die AfD in 
ihrem Antrag etwa neben rechtspolitischen Erwägungen auch verfassungsrecht-
liche Einwände anführt, macht sie ausschließlich das Rechtsstaatsprinzip als po-
tentielles verfassungsrechtliches Hindernis für §  93d Abs.  1 S.  3 BVerfGG in 
seiner geltenden Fassung namhaft. Die im Antrag angeführten Kritikpunkte – 
Aushöhlen der „individuellen Klagebefugnis“ des Beschwerdeführers, mangeln-
de öffentliche Kontrolle des Bundesverfassungsgerichts und fehlender Rechtfer-
tigungsdruck31 – greifen inhaltlich über das Rechtsstaatsprinzip aus, und adres-
sieren jedenfalls zugleich weitere verfassungsrechtliche Gewährleistungen wie 
Art.  93 Abs.  1 Nr.  4a GG und das Demokratieprinzip. Die Vorschaltung der Ver-
fassungsbeschwerde vor dem supranationalen Rechtsbehelf der Menschenrechts-
beschwerde zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte bleibt im Antrag 
wie in seiner Rezeption durch den Rechtsausschuss gänzlich außer Betracht.

Hingegen führt der Antrag aus: „Urteile des Bundesverfassungsgerichtes erge-
hen im Namen des Volkes und müssen zwingend aus diesem Grund durch das 
Volk kontrollierbar und nachvollziehbar sein, was deren Begründung voraus-
setzt.“32 Da der Nichtannahmebeschluss kein Urteil ist, trägt diese Feststellung 
keine Folgerungen für Prozessentscheide ohne mündliche Verhandlungen. Die 

29 BTDrs. 19/9092.
30 BTDrs. 19/9092, S.  4.
31 BTDrs. 19/5492, S.  1 f.
32 BTDrs. 19/5492, S.  2.
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vom Antrag gesuchte gemeinsame Wurzel einer Pflicht zur Kontrollierbarkeit 
von Urteilen und Beschlüssen hätte vielmehr im Demokratieprinzip aufgefunden 
werden können. Auch die Ansicht, „§  93d Abs.  1 Satz  3 BVerfGG“ stehe „[…] 
im Widerspruch […] zur Begründungspflicht des §  30 BVerfGG“33 erscheint aus 
rechtlicher Sicht anfechtbar, lässt sich der vermeintliche „Widerspruch“ doch 
nach der Kollisionsregel lex specialis derogat legi generali lösen. Auf Bedenken 
trifft nach der im Folgenden entwickelten Auffassung schließlich eine weitere 
Aussage:

„Seit der Aufklärung hat sich im gesamten europäischen Rechtsraum der feste Grundsatz 
durchgesetzt, dass nur Urteilsbegründungen ein wirksames Mittel gegen Willkürlichkeit dar-
stellen. Diese Willkürlichkeit von Urteilen rührte meist daher, dass sie auf Gefühlen, Belieben 
und Vorurteilen beruhten – erst mit der Begründung kann ausgeschlossen werden, dass sich der 
Urteilsspruch eines Gerichtes auf solcherart Befangenheiten stützt.“34

Mit ebendieser These setzt sich diese Arbeit an anderer Stelle auseinander35. Die 
Gesetzesinitiative nimmt eine Position ein, die Abschnitt D als Patenschaft aus 
reinem Rationalismus und Begründungszwang vorstellt und als allzu illusorische 
Annahme verwirft36: Nach den in Teil D gefundenen Ergebnissen bietet die Be-
gründung zwar einen unverzichtbaren Rationalitätsgewinn. Jedoch legt schon 
ein kursorischer Blick aus wissenschaftstheoretischer Perspektive auf die juristi-
sche Methodenlehre nahe, dass die Ansicht, die Begründung eröffne die Mög-
lichkeit zur vollständigen Verifikation des richterlichen Judikats, nicht trägt – 
den Einfluss menschlicher Regungen wie Vorurteile und Gefühle auf  einen Ent-
scheid vermag sie erst recht nicht auszuschließen.

Insgesamt fällt die Begründung des Gesetzesentwurfs nach hier vertretener 
Auffassung zu undifferenziert aus und lässt damit die Chance verstreichen, die 
rechtspolitische Debatte argumentativ zu beleben. Zu weit geht allerdings die 
Kritik Eiferts in einem Gastbeitrag für die Süddeutsche Zeitung, „auf den zwei-
ten Blick“ offenbare „sich der Vorschlag [der AfD] als gut getarnter Angriff auf 
den demokratischen Verfassungsstaat“37. „Der Versuch, unabhängige Verfas-
sungsgerichte durch dysfunktionale Vorgaben zu schwächen“, sei „allzu ver-
traut“38. Das Vorgehen der AfD entspreche „genau dem Muster populistisch-an-
tiliberaler Strategien“39. Folgerichtig reiht ihn der Verfasser des Artikels bei den 

33 BTDrs. 19/5492, S.  2.
34 BTDrs. 19/5492, S.  3.
35 Unten Abschnitt D (S.  109 ff.). 
36 Unten D.II.1.c (S.  114 ff.)
37 M. Eifert, Angriff auf den Rechtsstaat, https://www.sueddeutsche.de/politik/bundesver 

fassungsgerichtafd1.4265640 (16.6.2019; Einschub nicht i. O., J.H.).
38 Eifert, Angriff (Fn.  37).
39 Eifert, Angriff (Fn.  37).
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in Polen „von Dezember 2015 an verabschiedeten gesetzlichen Anforderungen 
an die Besetzung des Gerichts sowie die grundsätzlich einzuhaltende Reihenfol-
ge der Bearbeitung von Verfahren“ ein40.

Kritikwürdig am Gesetzesvorhaben ist nach hier vertretener Auffassung zwar, 
dass ersteres die erhobene Forderung nach einem Begründungszwang nicht mit 
einer – wie auch immer ausgestalteten – Steigerung der personellen Ressourcen 
des Bundesverfassungsgerichts verbindet, also zum eigentlichen Spannungsver-
hältnis zwischen Rechtsschutz und den dafür zur Verfügung stehenden Ressour-
cen nicht vordringt. Umgekehrt darf eine um Ausgewogenheit bemühte Kritik an 
der Gesetzesinitiative nicht verschweigen, dass auch die seit 1993 geltende Re-
gelung den Konflikt zwischen dem grundgesetzlich garantierten subjektiven 
Rechtsschutz des Beschwerdeführers und der Entlastung des Bundesverfas-
sungsgerichts keineswegs vermeidet, sondern ersterem in der Eröffnung der 
Möglichkeit zum Begründungsverzicht nur an anderer Stelle zu Leibe rückt. Un-
ter diesen Vorzeichen erschient es zu holzschnittartig, den Novellierungsvor-
schlag der AfD als „populistisch-antiliberal“41 zu etikettieren (Einwände gegen 
die Vagheit dieser Kategorisierung einmal beiseite gelassen). 

Bemerkenswert erscheint ferner, dass die Kritik am Novellierungsvorschlag 
wiederholt darauf abstellt, der Gesetzesentwurf schüre Misstrauen gegenüber 
dem Bundesverfassungsgericht42. So konstatiert etwa die Präsidentin des Bun-
desgerichtshofs Limperg, im Antrag der AfD werde „mit feinen Worten und sorg-
fältig ausgewählten Subtexten Misstrauen gesät und Gift geträufelt“43. Eifert 
schreibt, das „institutionelle Vertrauen, das für die Wirkkraft des Gerichts uner-
lässlich ist, [wird] in Zweifel gezogen“44. Das Bundesverfassungsgericht genieße 
„seit Jahrzehnten das höchste Vertrauen aller politischen und juristischen Institu-
tionen“. „Davon“, so Eifert weiter, hätten „auch extreme rechte Kräfte profitiert, 
etwa bei der Sicherung der Versammlungsfreiheit“45.

Ob eine Neuregelung Vertrauen in staatliche Institutionen schafft oder Miss-
trauen gegenüber diesen erzeugt, ist ein Gesichtspunkt, den nur eine empirische 
Studie fundieren könnte. Nicht nur mangels Existenz einer solchen möchte sich 
die folgende Untersuchung an einer Vertrauensdebatte nicht beteiligen. Vielmehr 
ist das Vertrauen in das Bundesverfassungsgericht aus normativer Sicht kein 

40 Eifert, Angriff (Fn.  37).
41 So aber Eifert, Angriff (Fn.  37).
42 B. Limperg, Rede v. 5.4.2019 bei einer Veranstaltung zum 110jährigen Bestehen des 

Deutschen Richterbunds, zitiert nach: https://rsw.beck.de/aktuell/meldung/bghpraesidentin
afdwillbverfggezieltinverrufbringen (16.6.2019).

43 B. Limperg, Rede (Fn.  42).
44 Eifert, Angriff (Fn.  37).
45 Eifert, Angriff (Fn.  37).
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